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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdeführerifl ist Anineiderin der europäischen 
Patentanineldung 84 111 373.1 mit der Veroffentlichungs-
nuinmer 0 137 396. 

Die Patentanmeldung wurde durch eine Entscheidung der 
Prüfungsabteilung voin 9. August 1989 zurückgewiesen. Der 
Entscheidung lagen die Anxneldungsunterlagen in der 
ursprunglichen Fassung zugrunde. 

Die Zuruckweisung wurde damit begründet, daB sich die 
Schaltungsanordnung nach dem Patentanspruch 1 in 
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik, 
insbesondere der Entgegenhaltung DE-A-2 501 651 (Bi), 
ergäbe. 

Der einzige abhangige Patentanspruch 2 lasse ebenfalls 
nichts Erfinderisches erkennen. 

Gegen diese Entscheidung richtet sich die am 
6. Oktober 1989 unter Zahiung der betreffenden Gebühr 
eingelegte Beschwerde, mit der ihre Aufhebung und die 
Erteilung eines Patents begehrt wird. 

In einer am 14. Dezeinber 1989 eingegangenen Beschwerde- 
begründung spezifiziert die Beschwerdeführerin ihren 
Antrag dahingehend, daB der Patenterteilung der dainit 
eingegangene Patentanspruch 1 zugrundezulegen sei. Sie 
trug vor, daB sich der Gegenstand des neuen Patent-
anspruchs 1 vor allem dadurch von der bekannten 
Einrichtung gemäB Bi unterscheide, daB ein Paar 
gegensinnig in Reihe geschaiteter Zenerdioden ohne 
Zwischenschaltung eines Widerstandes direkt an nicht an 
Bezugspotential liegende Vierdrahtanschlüsse der 
Ubertragerwicklung einer Ubertragergabel angeschlossen sei 
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und daB die Vierdrahteingangs- und Ausgangsanschlüsse 

einer Elektronikschaltung mit den nicht an Bezugspotential 

liegenden Vierdrahtanschlüssen der Ubertragerwicklung uber 

jeweils einen Widerstand zur Strombegrenzung in Verbindung 

stünden. Bei der bekannten Einrichtung gemãB B1 lägen 

Zenerdiodenpaare jedoch direkt am Elektronikbaustein 

(elektronisches Koppelfeld) und es gãbe strombegrenzende 

Lângswiderstande zwischen einer Ubertragerwicklung und 

vorhandenen Zenerdiodenpaaren. 

Durch die erfindungsgemàBe Schaltungsanordnung wurde nicht 

nur Schutz für den Elektronikbaustein auf der Vierdraht-

seite, sondern auch eine schützende Auswirkung auf die 

Zweidrahtseite erreicht. Die unterschiedliche Anordnung 

der Widerstände gemas der vorliegenden Fernsprech-

TeilnehmeranschluBschaltung beruhe auf der erfinderischen 

Ausnutzung der Tatsache, daB bereits am Eingang der 

Vermittlungsstelle Uberspannungsableiter vorgesehen seien, 

weshaib eine zusätzliche Strombegrenzung vor den 

Zenerdioden nicht erforderlich sei. Hilfsweise wurde 

mündliche Verhandlung beantragt. 

V. 	Im Bescheid vom 26. April 1990 teilte die Kammer der 

Beschwerdeführerin als Ergebnis einer ersten vorlãufigen 

Prüfung mit, daB der geltende Patentanspruch 1 unklar ist 

(Art. 84 EPU) und daB auch hinsichtlich der erfinderischen 

Tàtigkeit des Gegenstandes des geltenden Patent- 

anspruches 1 Bedenken bestehen. Unter anderem wurde darauf 

hingewiesen, daB das von der Beschwerdeführerin als 

erfindungswesentl ich herausgestelite Merkmal 

"Uberspannungsableiter" im Patentanspruch 1 nicht 

enthalten ist und daB die Zweckangabe "zum Schutz ..." 

lediglich eine objektive Eignung voraussetzt, aber keine 

darüber hinausgehende Beschrãnkung bedeutet. 
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In der am 31. August 1990 eingegangenen Eingabe reichte 
die Beschwerdeführerifl . eiflefl neuen Patentanspruch 1, neue 
BeschreibungsSeitefl 1, la, lb und eine neue Figur em. Sie 
nahm zur Frage der erfinderischen TâtigkeitStellung. 

In der mündlichen Verhandlung voin 12. Dezember 1990 hat 
die Beschwerdeführerin die geltenden Unterlagen nochinals 
geândert. Sie hat darauf hingewiesen, daB der 
Patentanspruch 1 nunmehr auf eine Fernsprech-Teilnehmer-
anschluBschaltung mit einer Ubertragergabel beschrãnkt 
sei. Eine Fernsprech-TeilnehmeranschlUBsChaltUflg mit den 
im Oberbegriff des Patentanspruches 1 angegebenen 
Merkinalen Sei nach ihrer Kenntnis Stand der Technik. 

Nach ihrer Auffassung würde der Fachmann bei Anwendung der 
Merkmale geinäB Bi auf eine Fernsprech-TeilnehmeranschluB-
schaltung gemäl3 Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nichtzu 
der beanspruchten Lösung gelangen, da die Bi den Fachinann 
anrege, Strombegrenzungswiderstânde an einer anderen 
Stelle anzubringen. Beiin Anmeldungsgegenstand dienten die 

Stroxnbegrenzungswiderstände zwischen den Zenerdioden und 
bestiinmten Vierdrahteingangs- und Ausgangsanschlüssen der 
Elektronikschaltung dazu, Gefahren durch unterschiedliche 
Toleranzen der Zenerdioden zu inildern. Be! der Einrichtung 
gemäl3 Bi würden jedoch Zenerdiodenpaare durch Widerstände 
geschützt. Die Bi fordere auIerdem EntdàmpfungsmaBnahinen 
für die dort vorhandenen Widerstände Ri und R2. Geinãl3 der 
anmeldungsgeinä8en Lösung sei dies nicht erforderlich, da 
derartige Widerstände fehlten. 

Der Entscheidung liegen daher die folgenden Unteriagen 

zugrunde: 

Beschreibung: - Seiten 1, la, lb, 3, 4, 5, eingereicht in 
der mündlichen Verhandiung von 
12. Dezeinber 1990 (Beschreibung Seite 2 
gibt es nicht) 
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Patentansprüche: 1, 2, eingereicht in der inUndlichen 

Verhandlung vom 12. Dezeinber 1990 

Zeichnung: 	1 Figur, eingereicht in der mündlichen 

Verhandlung vom 12. Dezember 1990. 

Der geltende Patentanspruch 1 lautet: 

"Fernsprech-TeilnehmeranschluBschaltung mit einer Uber-

tragergabel, deren Zweidrahtseite mit Uberspannungs-

ableitern verbunden ist und an deren Vierdrahtseite eine 

insbesondere einen Filterbaustein umfassende Elektronik-

schaltung angeschlossen 1st, 

d a d u r c h gekennzeichnet, 

daB zum Schutz der Elektronikschaltung (F) gegen auf die 

an die Zweidrahtseite der Ubertragergabel (UG) 
angeschlossene TeilnehmeranschluBleitung eingekoppelte 

Störspannungen ein Paar gegensinnig in Reihe geschalteter 
Zenerdioden (Zi, Z2; Z3, Z4) direkt an nicht an Bezugs-

potential liegende Vierdrahtanschlüsse der Ubertrager-

wicklung (w3, w4) angeschlossen 1st, wogegen die übrigen 

Vierdrahtanschlüsse der Ubertragerwicklung (w3, w4) an 

auch für die Elektronikschaltung maBgeblichem Bezugs-

potential liegen, daB die Zenerspannung der Zenerdioden 

uber der höchstens zu erwartenden Nutzspannungsamplitude 

liegt, jedoch die Versorgungsspannung der Elektronik- 

schaltung xnöglichst wenig übersteigt, und daB die 

Vierdrahteingangs- und Ausgangsanschlüsse der Elektronik-

schaltung mit den nicht an Bezugspotential liegenden 

Vierdrahtansch].üssen der Ubertragerwicklung über jeweils 

einen Widerstand (RL1, RL2) in Verbindung stehen, der so 

bemessen ist, daB durch trotz der Wirkung der Zenerdioden 
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gegebenenfalls verbleibende Uberspannungen hervorgerufene 

Ströine einen unzulässig hohen Wert nicht übersteigen." 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und 

Regel 64 EPU und ist somit zulãssig. 

Der geltende Patentanspruch 1 enthãlt die Merkmale des 

ursprunglichen Patentanspruchs 1 und weitere Merkmale aus 

der Beschreibung des einzigen Ausführungsbeispiels. 

Insbesondere ist er nunmehr beschränkt auf eine 

Fernsprech-TeilnehmeranschluBschaltung mit einer 

Ubertragergabel im Sinne des Ausführungsbeispiels. 

Der Patentanspruch 1 erfüllt daher das Erfordernis des 

Artikels 123 (2) EPU. Auch im Hinblick auf die sonstigen 

Vorschriften des EPU (Art. 84, Regel 29 (1)) bestehen 

gegen ihn keine Bedenken. 

Zur Frage der Patentfähigkeit ist zunächst festzustellen, 

daB der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem 

vorliegenden Stand der Technik (Bi) unbestritten neu ist. 

Dies folgt schon daraus, daB die in B1 offenbarte 

Teilnehmerschaltung nicht eirnnal die un Oberbegriff des 

Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale of fenbart. 

Insbesondere ist keine Ubertragergabel zwischen einer 

Zweidrahtseite und einer Vierdrahtseite vorgesehen. Die 

Elektronikschaltung (dort ein elektronisches Koppelfeld) 

1st daher auch nur Tell eines Zweidrahtsystems. Eine 
Fernsprech-TeilnehineranschluBschaltung nach dem 

Oberbegriff des Anspruchs 1 wird aber seitens der 

Beschwerdeführerin als bekannt vorausgesetzt. 
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4. 	Die PrUfung, ob der Gegenstand des geltenden 

Patentanspruchs 1 durch den verfügbaren Stand der Technik 

(Bi) oder übliches Fachwissen nicht im Sinne von 

Artikel 56 EPU nahegelegt wird, ergibt folgéndes: 

	

4.1 	Die vorliegende Anmeldung betrif ft nach dem neuen 

Patentanspruch 1 eine Fernsprech-TeilnehmeranschluS-

schaltung mit einer Ubertragergabel, deren Zweidrahtseite 

mit Uberspannungsableitern verbunden ist und an deren 

Vierdrahtseite eine insbesondere einen Filterbaustein 

umfassende Elektronikschaltung angeschlossen ist. 

Von einer soichen Fernsprech-TeilnehmeranschluBschaltung 

wird - mangels einer druckschriftlichen Vorveröffent-

lichung einer Einrichtung dieser Art - entsprechend den 

Ausfuhrungen der Beschwerdeführerin in der mündlichen 

Verhandlung und den ersten beiden Abschnitten der 

Beschreibungsseite 1 ausgegangen. 

	

4.2 	GemäB den Ausführungen auf Beschreibungsseite 1 können bei 

soichen bekannten Fernsprech-TeilnehmeranschluBschaltungen 

infolge von atmosphârischen Entladungen, die auf die 

Teilnehmeranschlu8leitungen einwirken, trotz der 

Uberspannungsableiter auf die Elektronikschaltung 

Störspannungsimpulse mit einer Amplitude gelangen, die zu 

Zerstörungen der Bauelemente der Elektronikschaltung 

führen. 

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht deinnach 

darin, für eine solche Fernsprech-Teilnehmeranschlu8-

schaltung eine Schutzschaltung vorzusehen, mit der die an 

die Ubertragungsgabel angeschlossene Elektronikschaltung 

wirksam gegen Uberspannungen, die aufgrund von 

Einkopplungen atmosphãrischer Entladungen auf die an die 

auf der Primãrseite der Ubertragergabel angeschlossene 

TeilnehmeranschluBleitung trotz einer Begrenzung durch die 
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ebenfalls auf der Primârseite angeschlossenen 
Uberspannungsableiter noch an ihre Eingänge gelangen 
kännen, ohne daB durch die Schutzma8nahmen die Nutzsignale 
im ungestärten Fall in unzulässigem MaBe bedâmpft werden. 

	

4.3 	Zur Lósung dieser für sich selbst nicht als erfinderisch 
anzusehenden Aufgabe - sie beruht auf dem stets 
vorauszusetzenden Bestreben des Fachmanns, Stärwirkungen 
und überiuäBige Däinpfungswirkungen zu vermeiden - werden 
ausgehend von einer Fernsprech-TeilnehmeranschluBschaltung 
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 die flu 
kennzeichnenden Teil dieses Patentanspruchs angegebenen 
Mer]cmale vorgeschlagen. 

	

4.4 	Bei der Suche nach einer Lösung der der Erfindung 
zugrundeliegenden Aufgabe wird den Fachmann insbesondere 
Dokument Bl interessieren. Dieses Dokument offenbart eine 
Schaltungsanordnung zum Schutz eines eine Elektronik-
schaltung darstellenden elektronischen Koppelfeldes (EKF), 
das zwischen eine Fernsprech-Teilnehrnerschaltung mit einem 
Leitungsübertrager (UET) und eineiu Ubertrager (UEV) fin 
Verbindungssatz angeordnet ist. Es gibt hierbei wenigstens 
ein Paar gegensinnig in Reihe geschalteter und an eine 
Seite der Leitungsübertragerwicklung (UET) angeschlossener 
Zenerdioden (vgl. Z3, Z4) zur Ableitung von Uberspannungen 
(also soicher, die über der zu erwartenden Nutzspannungs-
amplitude liegen). 

Ferner ist ein Längswiderstand (Rl) zur Begrenzung eines 
durch Uberspannung hervorgerufenen Strornes vorhanden. 

	

4.5 	Damit unterscheidet sich der Gegenstand des geltenden 
Patentanspruchs 1 von Gegenstand gemãB Bi dadurch, daB 

a) 	es sich beim AG urn eine Fernsprech-Teilnehmer- 
anschlui3schaltung mit einer Ubertragergabel handelt, 

J 
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deren Zweidrahtseite mit Uberspannungsableitern 

verbunden ist und an deren Vierdrahtseite eine 

insbesondere einen Filterbaustein umfassende 

Elektronikschaltung angeschlossen ist, wobei andere 

Vierdrahtanschlüsse an Bezugspotential für den 

Elektronikbaustein liegen; 

b) mindestensein Zenerdiodenpaar direkt (d. h. ohne 

strombegrenzenden Widerstand) an der Ubertrager-

wicklung angeschlossen ist; 

C) die Zenerspannung die Versorgungsspannung môglichst 

wenig ubersteigt; 

d) die Vierdrahteingangs- und Ausgangsanschlüsse der 

Elektronikschaltung mit den nicht an Bezugspotential 

1 iegenden Vierdrahtanschlüssen der Ubertragerwicklung 

ilber jeweils einen Widerstand in Verbindung stehen, 

der so bemessen ist, daB durch trotz der Wirkung der 

Zenerdioden gegebenenfalls verbleibende 

Uberspannungen hervorgerufene Strãme einen unzulässig 

hohen Wert nicht übersteigen. 

4.6 	Wenn der Fachinann die aus Dokument B]. bekannten Schutz- 

maBnahinen bei einer Fernsprech-TeilnehineranschluBschaltung 

gemãB dein unterscheidenden Merkmal a) anwendet, gelangt er 

nicht ohne erfinderisches Bemühen zu den übrigen 

unterscheidenden Merkmalen b) bis d). Das Dokument Bl regt 

den Fachmann nãinhich an, entgegen deni unterscheidenden 

Merkmal b) einen Stroinbegrenzungswiderstand (z. B. Ri) 

zwischen einem nicht an Bezugspotential liegenden AnschiuB 

der Ubertragerwickiung (UET) und einer AnschluBseite eines 

Zenerdiodenpaares (Z3, Z4) vorzusehen, aber nicht direkt 

zwischen der Elektronikschaltung und dent Zenerdiodenpaar 

(vgl. unterscheidendes Merkmal d). Erst die durch den 

Stand der Technik nicht vermittelte Erkenntnis, daB wegen 
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der auf der Zweidrahtseite vorhandenen, eine Spannungs-
begrenzung bewirkenden Uberspannungsableiter auf einen 
strombegrenzungswiderstand für das Zenerdiodenpaar (bei 
entsprechender Betnessung derselben) verzichtet werden 
kann, führte zu der nunmehr beanspruchten Läsung mit 
geânderter Wirkungsweise. 

Die Ausführungen auf Seite 2 unten der ursprünglichen 
Beschreibung, wonach aus dem Fehien eines Widerstandes 
zwischen Ubertragerwicklung und dern Zenerdiodenpaar eine 
Schutzwirkung für die Zweidrahtseite resultiert, 
erscheinen glaubhaft. Eine soiche Wirkung ware of fenbar 
bei der Lösung gemnãB Bi nicht möglich. 

Die gemnàl3 unterscheidendemn Merkmal d) vorhandenen 
Widerstände zwischen'den Vierdrahteingangs- und 
Ausgangsanschlüssen der Elektronikschaltung und den nicht 
an Bezugspotential liegenden Vierdrahtanschlüssen der 
Ubertragerwicklung begrenzen den Strom durch den 
Elektronikbaustein auch be! unerwünschter Streuung der 
Zenerdiodenpaare (insbesondere bei der zu fordernden 
stärkeren Bemessung derselben wegen des Fehiens von 
eingangsseitigen Strombegrenzungswiderstànden) und haben 
daher einen anderen Zweck als die Widerstände Ri und R2 
gemnäB B].. Die in Bl weiterhin genannten Widerstände Ral... 
Ran, Rbi..Rbn stelien die elektrischen Aquivalente der 
Koppelelemente des elektronischen Koppeifeldes EKF dar. 
Damnit sind sie keine Längswiderstände zum Schutz des 
eiektronischen Koppeifeides, sondern Teil der zu 
schützenden Elektronikschaitung seibst. 

Zusaimnenfassend ist somnit festzusteilen, daB der Fachmnann 
der Entgegenhaitung B]. keine Anregung entnimnmt, 
Lângswiderstande in der beanspruchten Weise anzuordnen. 
Auch bei Berücksichtigung der üblichen Fachkenntnisse ist 
nicht davon auszugehen, daB das Vorhandensein von 
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spannungsbegrenz enden tberspannungsableitern ohne weiteres 

zu der Erkenntnis führt, daB dann auf Strombegrenzungs-

widerstãnde für Zenerdiodenpaare verzichtet werden kann. 

4.7 	Nach Auffassung der Kammer lãBt sich daher die im 

Patentanspruch 1 angegebene Lôsting der gesteilten Aufgabe 

nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik 

herleiten und ist als auf einer erfinderischen Tätigkeit 

beruhend anzusehen (Art. 56 EPTJ). 

Der Patentanspruch 1 ist mithin gewãhrbar (Art. 52 (1) 

EPU). 

Der abhãngige Patentanspruch 2 hat eine weitere Ausbildung 

der Fernsprech-TeilnehiueranschluBschaltung nach dem 

Patentanspmuch 1 im Sinne von Regel 29 (3) EPU zum 

Gegenstand. Gegen ihn bestehen ebenfalls keine Bedenken. 

Die Beschreibung ist an das geánderte Patentbegehren 

angepaBt und entspricht auch insofern den Vorschriften des 
EPU (insbesondere Regel 27). Sie kann daher ebenfalls als 

Grundlage für die Erteilung eines Patentes dienen. 
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EntscheidungSformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 
der Auflage, ein Patent auf der Grundlage der in der 
inündlichen Verhandlung vom 12. Dezenther 1990 überreichten 
tJnterlagen (vgl. Ziffer VIII) zu erteilen. 

Die Geschãftsstellenbeaintin: 	 Der Vorsitzende: 

".16hl 	 E. Persson 
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